
Gesetz 
 zur Änderung und Vervollständigung des Steuergesetzes 
 
vom 8. November 2007 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Wallis 
 
eingesehen das Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für 
unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen vom 23. März 2007; 
eingesehen das Bundesgesetz über dringende Anpassung der Unternehmensbesteuerung vom 
23. Juni 2006; 
eingesehen das Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 17. 
Juni 2005; 
eingesehen das Bundesgesetz über Änderungen des Nachsteuerverfahrens und des 
Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern vom 20. 
Dezember 2006; 
auf Antrag des Staatsrates, 
 
verordnet: 
 
I. 
 
Das Steuergesetz wird wie folgt vervollständigt und abgeändert: 
 
Art. 14 Abs. 2 und 3 Aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
2 Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne aus 
Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. Der 
Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung von Geschäftsvermögen in das 
Privatvermögen oder in ausländische Betriebe oder Betriebsstätten. Als Geschäftsvermögen 
gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit 
dienen. Gleiches gilt für Beteiligungen von mindestens 20% am Grund- oder Stammkapital 
einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, sofern der Eigentümer sie im Zeitpunkt des 
Erwerbs zum Geschäftsvermögen erklärt. Artikel 14b bleibt vorbehalten. 
3 aufgehoben 
 
Art. 14a  Aufschubstatbestände 
1 Wird eine Liegenschaft des Anlagevermögens aus dem Geschäftsvermögen in das 
Privatvermögen überführt, kann die steuerpflichtige Person verlangen, dass im Zeitpunkt der 
Überführung nur die Differenz zwischen Anlagekosten und dem massgebenden 
Einkommenssteuerwert besteuert wird. In diesem Fall gelten die Anlagekosten als neuer 
massgebender Einkommenssteuerwert, und die Besteuerung der übrigen stillen Reserven als 
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird bis zur Veräusserung der Liegenschaft 
aufgeschoben.  
2 Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der steuerpflichtigen Person als 
Überführung in das Privatvermögen.  
3 Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben fortgeführt, wird die 
Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch der den Betrieb übernehmenden Erben bis zur 
späteren Realisierung aufgeschoben, soweit diese Erben die bisherigen für die 
Einkommenssteuer massgebenden Werte übernehmen. 
 
 

6683



 

 2

Art. 14b Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des 
Geschäftsvermögens 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, 
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und 
Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung solcher Beteiligungsrechte sind 
nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im Umfang von 50% steuerbar, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft darstellen.  
2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinne wird nur gewährt, wenn die veräusserten 
Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der steuerpflichtigen Person oder des 
Personenunternehmens bleiben.  
 
 
Art. 16 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 Einkommen aus beweglichem Vermögen a) 

Grundsatz 
1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere: 
c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus 
Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen u. dgl.). Ein 
bei Rückgabe von Beteiligungsrechten im Sinne von Art. 4a des Bundesgesetzes über die 
Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 (VStG) an die Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft erzielter Liquidationsüberschuss gilt in dem Jahre als realisiert, in welchem 
die Verrechnungssteuerforderung entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis VStG); Artikel 33d bleibt 
Vorbehalten 
3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den Inhabern der 
Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden ist, wird gleich behandelt 
wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital.  
 
Art. 16a b) im Besonderen 
1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c gilt 
auch: 
a) der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von mindestens 20% am Grund- oder 
Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das 
Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen oder einer juristischen Person, soweit innert 
fünf Jahren nach dem Verkauf, unter Mitwirkung des Verkäufers, nicht betriebsnotwendige 
Substanz ausgeschüttet wird, die im Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden und 
handelsrechtlich ausschüttungsfähig war; gleiches gilt, wenn innert fünf Jahren mehrere 
Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam verkaufen oder Beteiligungen von insgesamt 
mindestens 20% verkauft werden; ausgeschüttete Substanz wird beim Verkäufer 
gegebenenfalls im Verfahren der Nachsteuer nach Artikel 158 bis 159a nachträglich besteuert; 
b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens 5% am Grund- oder 
Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das 
Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung oder einer juristischen Person, an welcher 
der Veräusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50% am Kapital 
beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Gegenleistung den Nennwert der übertragenen 
Beteiligung übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung 
gemeinsam vornehmen. 
2 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a liegt vor, wenn der Verkäufer weiss oder 
wissen muss, dass der Gesellschaft zwecks Finanzierung des Kaufpreises Mittel entnommen 
und nicht wieder zugeführt werden. 
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Art. 29 Abs. 1 lit. a Allgemeine Abzüge 
a) die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Artikeln 16, 33d und 17 steuerbaren 
Vermögenserträge und weitere Fr. 50'000. 
 
Art. 33 Abs. 2  Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen 
2 aufgehoben. 
 
Art. 33bis Lotteriegewinne 
wird zu Artikel  33c. 
 
Art. 33a Vereinfachtes Verfahren 
1 Für kleine Arbeitsentgelte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit wird die Steuer zu einem 
Steuersatz von 4,5% und ohne Berücksichtigung der übrigen Einkünfte, allfälliger 
Berufskosten und Sozialabzüge erhoben, vorausgesetzt dass der Arbeitgeber die Steuer im 
Rahmen des vereinfachten Abrechnungsverfahrens nach den Artikeln 2 und 3 des 
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit entrichtet. Damit sind die 
Einkommenssteuern von Kanton und Gemeinden abgegolten.  
2 Artikel 108a gilt sinngemäss.  
3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet, die Steuern periodisch der 
zuständigen AHV-Ausgleichskasse abzuliefern.  
4 Die AHV-Ausgleichskasse stellt dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine 
Bestätigung über den Steuerabzug aus. Sie überweist der zuständigen Steuerbehörde die 
einkassierten Steuern.  
5 Das Recht auf eine Bezugsprovision nach Artikel 108a Absatz 4 wird auf die zuständige 
AHV-Ausgleichskasse übertragen.  
6 Der Staatsrat regelt die Einzelheiten unter Berücksichtigung von Artikel 108a.  
 
Art. 33b Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge 
1 Gehören zu den Einkünften Kapitalabfindungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
und aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge sowie Zahlungen bei Tod und 
für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile, werden diese für sich allein 
besteuert. Sie unterliegen stets einer vollen Jahressteuer. Die Steuer wird zum Satz berechnet, 
der anwendbar wäre, wenn wiederkehrende Leistungen ausgerichtet würden, auf jeden Fall 
kommt der Mindestansatz zur Anwendung, höchstens aber der Maximalsatz von 4%. Ist 
gemäss Artikel 18 nur ein Teil der Kapitalabfindung oder Ersatzleistung steuerbar, so ist für 
die Berechnung der wiederkehrenden Leistungen dieser Teil massgebend. Die Sozialabzüge 
gemäss den Artikeln 31 und 32 sind nicht zulässig. 
2 Wird die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr oder wegen 
Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität definitiv aufgegeben, so ist die Summe der 
in den letzten zwei Geschäftsjahren realisierten stillen Reserven getrennt vom übrigen 
Einkommen zu besteuern. Einkaufsbeiträge gemäss Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe e sind 
abziehbar. Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen, so wird die Steuer auf dem Betrag 
der realisierten stillen Reserven, für den der Steuerpflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs 
gemäss Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe e nachweist, in gleicher Weise wie Kapitalleistungen 
aus Vorsorge gemäss Absatz 1 erhoben. Der Restbetrag der realisierten stillen Reserven wird 
gemäss Artikel 63 Absatz 3 besteuert, mindestens aber zum Mindestansatz gemäss 
Hilfstabelle.  
3 Absatz 2 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erben und die 
Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unternehmen nicht fortführen; die 
steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Kalenderjahre nach Ablauf des Todesjahres 
des Erblassers.  
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Art. 33c Lotteriegewinne 
2 Der um die Einsätze, maximal jedoch in der Höhe von 5% des Bruttogewinnes reduzierte 
Gewinn wird nur besteuert, wenn er nach diesem Abzug jährlich mindestens. 5’000 Franken 
beträgt. Restbeträge unter 100 Franken werden für die Steuerberechnung nicht berücksichtigt. 
 
Art. 33d Erträge aus Beteiligungen 
Für Einkünfte aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften mit Sitz in 
der Schweiz wird der für das steuerbare Gesamteinkommen massgebliche Steuersatz um 50% 
reduziert, sofern die Beteiligungsquote mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals 
beträgt. 
 
Art. 56 Abs. 1 Bewertung des beweglichen Vermögens 
1 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermögen der 
steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Einkommenssteuer massgeblichen 
Wert bewertet.  
 
Art. 85 Abs. 2 e) Ersatzbeschaffungen 
2 Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue Beteiligung 
übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 10% des Grund- oder 
Stammkapitals oder mindestens 10% des Gewinns und der Reserven der anderen Gesellschaft 
ausmacht und diese Beteiligung während mindestens eines Jahres im Besitz der 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war.  
 
Art. 90 2. Gesellschaften mit Beteiligung a) Ermässigung 
1 In den nachfolgenden Fällen ermässigt sich die Gewinnsteuer für eine Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft im Verhältnis des Nettoertrages aus diesen Beteiligungen zum gesamten 
Reingewinn: 
a) die Gesellschaft ist zu mindestens 10% am Grund- oder Stammkapital einer anderen 
Gesellschaft beteiligt; 
b) die Gesellschaft ist zu mindestens 10% am Gewinn und an den Reserven einer anderen 
Gesellschaft beteiligt;  
c) die Beteiligungsrechte der Gesellschaft an einem solchen Kapital haben einen Verkehrswert 
von mindestens einer Million Franken. 
 
Art. 91 Abs. 4 lit. b b) Nettoertrag aus Beteiligungen 
4 Kapitalgewinne werden bei der Berechnung der Ermässigung nur berücksichtigt: 
a) soweit der Veräusserungserlös die Gestehungskosten übersteigt. Wertberichtigungen und 
getätigte Abschreibungen auf den Gestehungskosten von Beteiligungen von mindestens 10% 
werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind; 
b) wenn die veräusserte Beteiligung mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer 
anderen Gesellschaft betrug oder einen Anspruch auf mindestens 10% des Gewinns und der 
Reserven einer anderen Gesellschaft begründete und während mindestens eines Jahres im 
Besitz der veräussernden Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war; fällt die 
Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung unter 10% , so kann die Ermässigung für jeden 
folgenden Veräusserungsgewinn nur beansprucht werden, wenn die Beteiligungsrechte am 
Ende des Steuerjahres vor dem Verkauf einen Verkehrswert von mindestens einer Million 
Franken hatten.  
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Art. 159 Abs. 4bis Verwirkung 
4bis Wenn bei Einleitung eines Nachsteuerverfahrens ein Strafverfahren wegen 
Steuerhinterziehung weder eingeleitet wird, noch hängig ist, noch von vornherein 
ausgeschlossen werden kann, wird die steuerpflichtige Person auf die Möglichkeit der 
späteren Einleitung eines solchen Strafverfahrens aufmerksam gemacht.  
 
Art. 207 Abs. 3 Erben und Ehepaare 
3 Die steuerpflichtige Person, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt, wird nur 
für die Hinterziehung ihrer eigenen Steuerfaktoren gebüsst. Vorbehalten bleibt Artikel 205. 
Die Mitunterzeichnung der Steuererklärung stellt für sich allein keine Widerhandlung nach 
Artikel 205 dar.  
 
Art. 209 Abs. 1 und 2 b) Bei Steuerhinterziehung 
1 Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung wird der betroffenen Person 
schriftlich mitgeteilt. Es wird ihr Gelegenheit gegeben, sich zu der gegen sie erhobenen 
Anschuldigung zu äussern; sie wird auf ihr Recht hingewiesen, die Aussage und ihre 
Mitwirkung zu verweigern. 
2 Beweismittel aus einem Nachsteuerverfahren dürfen in einem Strafverfahren wegen 
Steuerhinterziehung nur dann verwendet werden, wenn sie weder unter Androhung einer 
Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 137 Abs. 2) mit Umkehr der Beweislast 
im Sinne von Artikel 139 Absatz 1 noch unter Androhung einer Busse wegen Verletzung von 
Verfahrenspflichten beschafft wurden. 
 
Art. 241septies  Dividendenabzug auf einer Privatbeteiligung 
 
1Artikel 33d findet bis zum Inkrafttreten der Änderung vom 23. März 2007 des 
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
vom 14. Dezember 1990 Anwendung.  
2Ab Inkrafttreten dieser Änderung wird Artikel 16 des vorliegenden Gesetzes durch einen 
Absatz 1bis vervollständigt, der wie folgt lautet: Dividenden, Gewinnanteile, 
Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich 
Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen etc.) sind im Umfang von 60% steuerbar, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft darstellen.  
 
 
II.  
 
1Alle zuwiderlaufenden Bestimmungen werden aufgehoben. 
2Das vorliegende Gesetz unterliegt dem fakultativen Referendum. 
3Das vorliegende Gesetz tritt auf den 1. Januar 2008 in Kraft, unter Vorbehalt der Artikel 14 
Abs. 2, 14b, 16a, 29 Abs. 1 lit. a, 33c Abs. 2, 33d und 241septies, welche rückwirkend am 1. 
Januar 2007 in Kraft treten. 
 
 
So angenommen in einziger Lesung (Art. 101 RGR) im Grossen Rat in Sitten, den 8. 
November 2007. 
 

Der Präsident des Grossen Rates: Georges Mariétan 
Der Chef des Parlamentsdienstes: Claude Bumann 


